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Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 314 vom 13. September 2017
der Abgeordneten Anja Butschkau und Josef Neumann SPD
Drucksache 17/652

Situation der geburtshilflichen Versorgung in NRW

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Der deutsche Hebammenverband klagt über die zunehmende Unterversorgung bei der
Geburtshilfe in Deutschland. Immer mehr Frauen finden keine wohnortnahen Angebote im
Umfeld von Schwangerschaft und Geburt.

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 314 mit Schreiben
vom 10. Oktober 2017 namens der Landesregierung beantwortet.

Vorbemerkung der Landesregierung:

Die geburtshilfliche Versorgung in Nordrhein-Westfalen ist seit einigen Jahren durch
zunehmende Problemlagen gekennzeichnet.
Die vormalige Landesregierung hatte deshalb im Jahr 2013 einen Runden Tisch „Geburtshilfe“
eingerichtet, an dem sämtliche relevanten Akteure teilgenommen haben.

Anlass der Einrichtung des Rundes Tisches waren insbesondere die schwierigen beruflichen
Rahmenbedingungen der Hebammen u.a. durch drastisch gestiegene Haftpflichtprämien, die
hohe
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Kaiserschnittrate und die aktuelle Entwicklung der Geburtshilfe (u.a. Schließung von
geburtshilflichen Abteilungen).

Als Ergebnis des Runden Tisches wurde ein Abschlussbericht erstellt, in dem die wesentlichen
Aufgabenfelder beschrieben und erste Hand-lungsvorschläge entwickelt wurden. Allerdings
hat es die vormalige Landesregierung versäumt, die erkannten Problemfelder zielgerichtet und
mit hoher zeitlicher Priorität zu bearbeiten und – abgesehen von einem Gutachtenauftrag und
der Novellierung der Berufs- sowie der Gebührenordnung für Hebammen - in konkrete
zukunftsfähige Handlungsschritte umzusetzen.

Die Thematik „Geburtshilfe“ und die Zukunftssicherung des Hebammenberufs werden ab
sofort eine zentrale Rolle in der Gesundheitspolitik einnehmen. Ich habe entschieden, im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Projektgruppe „strukturelle
Weiterentwicklung Geburtshilfe“ einzurichten, die sich umfassend mit der Geburtshilfe und der
Berufsausübung der Hebammen und Ent-bindungspfleger beschäftigen soll. Die
Projektgruppe wird die Hand-lungsempfehlungen des Runden Tisches „Geburtshilfe“
bewerten und priorisieren. Sie wird konkrete Vorschläge zur Umsetzung vorlegen und weitere
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Geburtshilfe erarbeiten. Neben den
Versorgungsfragen werden auch Rahmen-bedingungen des Hebammenberufs und die
Verbesserung der Datenlage eine Rolle spielen.

2. Wie hat sich die Zahl der freien und angestellten Hebammen in Nordrhein-
Westfalen seit 2002 bis heute, Stichtag 31. August 2017, entwickelt? (Bitte
insgesamt für NRW und aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken sowie Kreisen
und kreisfreien Städten darstellen).

Dem Indikator 8.22 „Hebammen und Entbindungspfleger in ambulanten und stationären
Einrichtungen“ der Landesgesundheitsberichterstattung können folgende Daten für die Jahre
2002 bis 2015 entnommen werden:

Jahr

Hebammen und Entbindungspfleger

insgesamt
ambulant
tätig

im Krankenhaus
fest angestellt

nachrichtlich:
Beleghebammen/
-entbindungspfleger

2002 3.969 1.743 2.226 132
2003 3.937 1.727 2.210 165
2004 4.050 1.870 2.180 164
2005 4.605 2.461 2.144 168
2006 4.673 2.498 2.175 199
2007 4.689 2.554 2.135 182
2008 4.754 2.567 2.187 170
2009 4.822 2.646 2.176 204
2010 4.958 2.723 2.235 220
2011 4.935 2.725 2.210 221
2012 4.932 2.721 2.211 223
2013 5.033 2.768 2.265 219
2014 5.080 2.783 2.297 180
2015 5.202 2.837 2.365 179

Die Daten für den Indikator 8.22 von 2001 bis 2013 können unter
https://www.lzg.nrw.de/00indi/0data/08/html/0802200052015.html abgerufen werden. Die
Landesberichterstattung weist den Indikator derzeit nur bis zum Jahr 2015 und für ganz
Nordrhein-Westfalen aus. Aktuellere bzw. nach Regierungsbezirken, Kreisen und kreisfreien
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Städten aufgeschlüsselte Daten liegen der Landesregierung nicht vor. Sie können auch nicht
in der für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit ermittelt
werden.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Datenerhebung für die
Landesgesundheitsberichterstattung im stationären und ambulanten Versorgungsbereich
getrennt sowie nach Beschäftigungsfall erfolgt. Deswegen können Doppelerfassungen nicht
ausgeschlossen und Teilzeitäquivalente nicht dargestellt werden. Insofern liegen exakte
Angaben zur Anzahl der in Nordrhein-Westfalen tätigen Hebammen und Entbindungspfleger
derzeit nicht vor.

2. Wie viele Geburten werden von einer Hebamme durchschnittlich im Jahr betreut
(aufgeschlüsselt nach freien und angestellten Hebammen)?

Der Landesregierung liegen keine Daten über Tätigkeitsumfang und Leistungsangebot von
Hebammen und Entbindungspflegern vor. Wie viele Hebammen und Entbindungspfleger
geburtshilflich tätig sind, kann daher nicht festgestellt werden.

Der Abschlussbericht des Runden Tisches „Geburtshilfe“ (Vorlage. 16/3503) stellt die
vohandenen Datenquellen und deren Qualität unter Punkt A 3.5. umfassend dar.

Angesichts der unzureichenden Datenlage wurde die Hochschule für Gesundheit in Bochum
mit der Durchführung des landesseitig geförderten Forschungsprojekts „Geburtshilfliche
Versorgung durch Hebammen in Nordrhein-Westfalen“ beauftragt. Ziel des Projekts ist es, die
Anzahl der in Nordrhein-Westfalen arbeitenden Hebammen, ihre Tätigkeitsfelder und
regionsbezogenen Betreuungsangebote im klinischen sowie außerklinischen Bereich zu
ermitteln. Es soll außerdem dargestellt werden, welche Hebammenleistungen Frauen und ihre
Familien in der Zeit von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und früher Elternschaft in
Anspruch nehmen. Durch parallele Befragungen von Hebammen und Müttern soll ein Eindruck
zum Bedarf an Hebammenleistungen in NRW gewonnen werden, ob dieser durch das
vorhandene Angebot gedeckt wird und welche Faktoren gegebenenfalls die Inanspruchnahme
beeinflussen.

3. Wie hat sich die Zahl der Entbindungsstationen in Nordrhein-Westfalen in den
Jahren 2002 bis 2017 entwickelt? (Bitte insgesamt für NRW und aufgeschlüsselt
nach Regierungsbezirken sowie Kreisen und kreisfreien Städten darstellen).

Hier verweise ich auf die Anlage 1.

4. Wie hat sich die Zahl der Geburten nach Entbindungsorten (Krankenhaus,
Geburtshäuser, Hausgeburten) von 2002 bis 2017 in Nordrhein-Westfalen
entwickelt? (Bitte insgesamt für NRW und aufgeschlüsselt nach
Regierungsbezirken sowie Kreisen und kreisfreien Städten darstellen).

Hier verweise ich auf die Anlage 2.
Die Landesregierung weist zum einen darauf hin, dass es angesichts der verschiedenen
Datenerhebungen und Datenzulieferungen nicht möglich ist, hier jede einzelne Zahl zu
verifizieren. Sie geht jedoch davon aus, dass die Datenerhebungen der fünf
Bezirksregierungen valide sind. Zum anderen handelt es sich hier nur um den „Geburtsort
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Krankenhaus“. Zur Geburtenzahl im Bereich der außerklinischen Geburtshilfe liegen der
Landesregierung keine belastbaren Daten vor.

5. Welche Entbindungsstationen wurden in den letzten zehn Jahren aus welchen
Gründen geschlossen? (Bitte insgesamt für NRW und aufgeschlüsselt nach
Regierungsbezirken sowie Kreisen und kreisfreien Städten darstellen).

Hier verweise ich auf die Anlage 3.












